
STAATSMINISTERIUM

DES INNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Alexander Dierks

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD-Fraktion)
Drs.-Nr.: 8/4938

Thema: Austausch der Sicherheitsbehörden zu geplanten Blockade-
aktionen des Bündnisses „Widersetzen“ am 29./30. Novem-

ber 2025 in Gießen

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Akteure des Bündnisses ‚Widersetzen‘, in dem die linksextreme Inter-

ventionistische Linke (IL) und andere extremistische Gruppierungen er-

kennbaren Einfluss haben, haben angekündigt, Blockadeaktionen ge-

gen eine Versammlung der AfD am 29./30. November in Gießen zu orga-

nisieren und durchzuführen. 40.000 Protestler sind angekündigt und ein

ähnliches Vorgehen wie in Riesa am 11.01.2025. Mehrere zehntausend

Euro an Spenden wurden für die Aktionen bereits eingenommen. Zur

‚Aktionsvorbereitung‘ finden sich auf der Internetseite von ‚Widerset-

zen‘ bzw. der ‚Vereinig. d. Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA,) e.V.‘

Hinweise, wie man polizeiliche Maßnahmen torpedieren kann. Gegen er-

kennungsdienstliche-Maßnahmen wird bspw. das ‚Verändern der

Hautstruktur [am Finger] z.B. mit Sicherheitsnadeln und danach: Sekun-

denkleber / ‚Sikaflex‘ + Glitzer‘ empfohlen. Der ‚Schlauchschal‘ sollte

auch nicht fehlen."

! https://widersetzen.com/ , https://jungefreiheit.de/politik/deutsch-
land/2025/nach-massiven-gewaltaufrufen-stadt-giessen-verlegt-anti-afd-

protestel/, https://www.bild.de/politik/inland/afd-gruendet-neue-

jugendorganisation-antifa-will-giessen-zum-brennen-bringen-
691483e30407e2fef73ca47b ,

https://www.welt.de/regionales/hessen/article6926d966f60b758bebd58156/

poseck-herausfordernde-grosslage-in-giessen-erwartet.html“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:
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Vorbemerkung:

Der Fragesteller verwendet in der Kleinen Anfrage den Begriff „linksextrem”. Die

Staatsregierung beantwortet die unter diesem Begriff stehenden Fragen im Sinne von

verfassungsfeindlichen Bestrebungen gemäß 8 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Gesetz
über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (SächsVSG).

Frage 1:

Welche Kenntnisse hat die Staatregierung zu den Vorbereitungshandlungen und

den (zu erwartenden) tatsächlich durchgeführten Blockadeaktionen des Bündnis-

ses „Widersetzen“ („Die Einzigen, die wir durchlassen, sind Feuerwehr und Ret-

tungswagen“?) und anderer Gruppierungen am 29.130. November in Gießen, wel-

che zum Ziel haben, die AfD Versammlung rechtswidrig zu verhindern? (Bitte ins-

besondere auch zu geplanten Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten /Aufruf zu

Straftaten und ggf. dazu eingeleiteten Ermittlungsverfahren ausführen sowie zu

Vernetzungen mit extremistischen Gruppierungen wie „IL“ und „Rote Hilfe“ in die-

sem Zusammenhang)

2 https://www.nd-aktuell.de/artikel/1195709.afd-jugend-qruendung-giessen-antifa-
heisst-busfahren.html

Durch die sachsische Polizei werden bislang keine Ermittlungsverfahren in diesem Zu-

sammenhang geführt.

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen hat sich in Vorbereitung der fra-

gegegenständlichen Protestaktionen an einem Informationsaustausch im Verfassungs-

schutzverbund beteiligt und insbesondere folgende Erkenntnisse zu Mobilisierungen

nach Hessen mitgeteilt:

- In den vergangenen Monaten fanden zur Vorbereitung der Protestaktionen zahlrei-

che Mobilisierungsaktionen auch in Sachsen statt. Diese wurden vor allem durch Ak-

teure des bundesweiten Bündnisses „Widersetzen' initiiert.

- In diese bundesweite Mobilisierung eingebunden waren auch Teile der sächsischen
linksextremistischen Szene.

- Die bundesweite linksextremistische autonome Gruppierung „Interventionistische

Linke Leipzig“ (IL) mobilisierte am 10. September 2025 auf ihrem Instagram-Account

„I_leipzig“ für eine Teilnahme. Auch andere, der autonomen Szene Leipzig zure-

chenbare Social-Media-Accounts teilten den Termin in Gießen.

- Dogmatische Linksextremisten, vor allem aus Leipzig, mobilisierten ebenfalls.

- Auf der linksextremistischen Internetseite „de.indymedia.org“ wurde unter dem

Pseudonym „Brandon Schlag“ eine Recherche zur „Zwerenz Gruppe GmbH“ aus

Dresden veröffentlicht, zu der die „M.A.T. Objekt GmbH“ gehöre, die wiederum die

Messehallen in Gießen betreibe.

Daneben wurde eine Einschätzung zu den Teilnehmerzahlen abgegeben. Demnach wur-

den vom bundesweiten Bündnis „Widersetzen“ von sächsischen Städten zahlreiche Bus-

anreisen angekündigt. Insoweit wurde davon ausgegangen, dass die Protestaktionen im

Wesentlichen von einer Mischszene getragen werden. Gleichwohl wurde eingeschätzt,

dass sich auch sächsische Linksextremisten bis zum unteren dfreistelligen Bereich an
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den Protesten bzw. Aktionen beteiligen, die zum Großteil aus Leipzig und Dresden stam-

men. Konkrete Hinweise zu geplanten Straftaten lagen nicht vor, waren aber einzukalku-

lieren.

Frage 2:

In welchem Umfang und wann tauschten sich welche sächsischen Sicherheitsbe-

hörden mit welchen anderen Sicherheitsbehörden, insbesondere in Hessen, aus,

um Kenntnisse zu den o.g. Blockadeaktionen und beteiligten Akteuren (aus Sach-

sen, insbesondere Leipzig) weiterzugeben bzw. zu erlangen, Defizite wie bei der

Absicherung in Riesa zu vermeiden (vgl. Drs.-Nr.: 8/1269) und, um diese Blockaden

möglichst zu unterbinden?

Durch die originär zuständigen hessischen Behörden wurde zur Vorbereitung und Durch-

führung eines Polizeieinsatzes im Vorfeld eine Informationssammelstelle eingerichtet

und um Mitteilung von Erkenntnissen ersucht, die für die Beurteilung der Lage von Be-

deutung sind. Durch die sächsischen Sicherheitsbehörden wurden entsprechende Er-

kenntnisse bspw. zur Mobilisierung und zu geplanten Anreisen sowie zum Polizeieinsatz

im Januar 2025 in Riesa übermittelt.

Im Übrigen wird auf die Antwort auf die Frage 1 Bezug genommen.

Frage 3:

Welche Kenntnisse hat die Staatregierung zu Geldflüssen in und aus Sachsen an
das Bündnis „Widersetzen“ bzw. den VVN-BdA e.V. und deren Verwendung zu

rechtswidrigen und/oder extremistischen Zwecken?

Auf der Internetseite des Bündnisses „Widersetzen“ wurde ein Spendenkonto angege-

ben. Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse zu diesbezüglichen „Geldflüssen“

und möglichen Verwendungszwecken vor (vgl. die Antwort auf die Frage 1).

Frage 4:

Welche (neuen) Kenntnisse hat die Staatregierung zu linksextremistischen Struk-

turen in und um das Bündnis „Widersetzen“ und dessen lokalen Gruppen in Sach-

sen?

Über die in Frage 1 benannten Erkenntnisse hinaus liegen dem LfV Sachsen keine wei-

teren Informationen im Sinne der Fragestellung vor.

Frage 5:

Welche Ausgang hatten die Ermittlungsverfahren, die im Zusammenhang mit den
Blockaden/Versammlungsgeschehen in Riesa am 11./12.01.2025 eingeleitet wor-

den sind?

Die im Zusammenhang mit dem fragerelevanten Einsatzgeschehen eingeleiteten und

durch die Polizeidirektion (PD) Dresden bzw. die Staatsanwaltschaft Dresden bearbeite-

ten Ermittlungsverfahren mit Angaben zum Datum der Einleitung (entspricht in der Regel

dem Tatzeitdatum, ansonsten werden beide ausgewiesen), Vorgang und Verstoß gegen

das jeweilige Delikt (Sachverhalt), Ort/Ortsteil (Tatort), zu den dazu ermittelten tatver-
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dächtigen Personen (TV), zur ggf. bereits erfolgten Zuordnung zu einem Phänomenbe-

reich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK)' sowie zum Verfahrensstand und ggf.

vorliegenden Datum der abschließenden Entscheidung sind in der Anlage dargestellt.

Grundlage hierfür ist eine Verfahrensübersicht der ermittlungsführenden PD Dresden,

die im Wege einer Sonderauswertung mit dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fäl-

len Politisch motivierter Kriminalität ergänzt und hinsichtlich des Verfahrensstandes mit
dem Polizeilichen Auskunftssystem Sachsen bzw. den Geschäftsstatistiken der Staats-

anwaltschaften mit Stand 15. Dezember 2025 abgeglichen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Sn

Armin Schuster

Anlage

 

1 PMK -links- (L), -rechts- (R), -auslandische Ideologie- (A), -religidse Ideologie- (I), -sons-

tige Zuordnung- (S).
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